
An

Gemeinde Wiernsheim

Geschäftsstelle Gutachterausschuss Geschäftsstelle

Marktplatz 1 Gutachterausschuss

75446 Wiernsheim Eberhard Lenckner

Zimmer Nr.: 202

Tel: 07044/ 23142

Fax: 07044/ 23130

E-Mail: lenckner@wiernsheim.de

        Antrag auf ein Verkehrswertgutachten

Antragsteller:

Name:

Anschrift

Telefon: Mobil:

E-Mail:

Antragsberechtigt als:

Eigentümer: (falls Abweichend)

Name:

Anschrift

Telefon: Mobil:

E-Mail:

Wertermittlungsobjekt:

Straße Haus- Nr.:

Flurstücks-Nr.:

        □  bebaut □ unbebaut □ Eigentumswohnung/en 



Angaben zum Grundstück: (soweit bekannt)

Baulasten  □  Nein □ Ja

Erbbaurecht  □  Nein □ Ja

Nießbrauch-, oder Wohnungsrecht  □  Nein □ Ja

□  sonstige Nutzungsrechte (bitte Unterlagen beifügen)

Angaben zu bebauten Grundstücken: □ Pläne vorhanden

□ Energieausweis vorhanden

Das Grundstück ist/ die Grundstücke sind bebaut im Jahre:

Modernisierung/en wurde/n vorgenommen im Jahre: 

Anbau/Umbau im Jahre:

Altlasten: (umweltschädliche Bodenverunreinigungen)

□   mögliche Altlasten sind keine bekannt  

□    folgende Altlasten sind bekannt:

Gebührenhöhe (§ 4 Gutachterausschuss-Satzung i.d.F.v. 28.09.2017)

bis    100.000,00 € Wertermittlung/Gebühr 4 ‰, mindestens 500,00 €

bis    250.000,00 € Wertermittlung/Gebühr 750,00 €, zuzügl. 3 ‰ aus dem Betrag über

100.000,00 €

bis    500.000,00 € Wertermittlung/Gebühr 1.300,00 €, zuzügl. 2,5 ‰ aus dem Betrag über

250.000,00 €

 bis    5.000.000,00 € Wertermittlung/Gebühr 3.000,00 €, zuzügl. 0,6 ‰ aus dem Betrag über

500.000,00 €

über 5.000.000,00 € Wertermittlung/Gebühr 6.000,00 €, zuzügl. 0,4 ‰ aus dem Betrag über

    5.000,000,00 €

Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Gebühr die Hälfte 

der Gebühren nach Abs. 1, mindestens jedoch 250,00 €

Kostenübernahmeerklärung 

Anzahl der zusätzlich benötigten Ausfertigungen des Gutachtens: ………………. Stück.

Information: Das Gutachten wird in zwei Ausfertigungen dem Antragsteller übergeben. Weitere Ausfertigungen werden nach

Gebührensatzung der Gemeinde Wiernsheim abgerechnet.

Als Antragsteller ist mir bekannt, dass der/die Eigentümer des Bewertungsobjekts Rechtsanspruch auf eine Ausfertigung des Gutachtens hat/haben. 

Sofern der Antragsteller nicht selbst Eigentümer ist, hat er die Eigentümer zu informieren.

Als Antragsteller wird zugestimmt, dass ggf. weitere erforderliche Unterlagen (z.B. Bauakten, Auszug aus dem Baulastenverzeichnis, 

Grundbuchauszug und sonstige grundstücksbezogene Angaben) zur Erstellung eines Verkehrswertgutachtens angefordert werden.

Hierdurch entstehende Kosten sind nach § 2 Abs. 1 vom Antragsteller zu tragen.

Der Antragsteller übernimmt die Zahlung der Gebühren nach Satzung der Gemeinde Wiernsheim "Gutachterausschuss" und die

bei der Erhebung anfallenden Kosten.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die umseitigen Informationen zur Datenerhebung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung DSGVO

zur Kenntnis genommen habe und stimme der Datenverarbeitung wie darin beschrieben zu.

Ort, Datum Unterschrift 



 

Informationen zur Datenerhebung im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO 

1. Gegenstand der  
Datenerhebung:  

 

Erstellung eines Verkehrswertgutachtens Gebäude-Grundstück (i.S.d. § 
194 Baugesetzbuch) 
 

2. Verantwortlicher 
nach Art. 4 Nr. 7 
DSGVO 

Bürgermeister Karlheinz Oehler  

3. Behördlicher 
Datenschutz-
beauftragter  

 
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)  
Herr Thomas Kolb 
Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart 
datenschutz@wiernsheim.de 
 

4. Zweck der Daten-
verarbeitung 

 
Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck des Erstellens eines 
Verkehrswertgutachtens erhoben und verarbeitet.  
 

5. geplante 
Speicherungs-
dauer 

 
Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf von zehn  
Jahren nach Erstelldatum des Gutachtens gelöscht.  
 

6. Empfänger oder 
Kategorie von 
Empfängern der 
Daten (Stellen, 
denen die Daten 
offengelegt 
werden) 

Gemeindeverwaltung, insb. Bauamt, Kasse und die Geschäftsstelle und 
Mitglieder des Gutachterausschusses Wiernsheim.  

7. Betroffenenrechte  

 
Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeindeverwaltung 
Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 
DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die 
Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu 
erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO 
Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
 

8. Verpflichtung, 
Daten bereit-
zustellen, Folgen 
der Verweigerung 

 
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht 
einverstanden, kann ein Gutachten zur Verkehrswertermittlung nicht 
gestellt werden. 
 

 


